
Spielberechtigung Fußball 
 
Um am regulären Spielbetrieb teilzunehmen, benötigen die Spielerinnen und 
Spieler eine offizielle Spielberechtigung durch den Westdeutschen 
Fußballverband (WDFV) und einen Spielerpass. Damit soll der Einsatz in 
unberechtigten Altersklassen und Ligen vermieden werden. 
Die notwendigen Unterlagen für die Beantragung sind hier aufgeführt. 
 
Erläuterung zum Procedere: 
Falls nicht bereits geschehen, muss zunächst eine Anmeldung beim TuS Freckenhorst sowie in der 
Fußballabteilung erfolgen. 
Hierzu verwendet ihr bitte das Anmeldeformular (1), das ihr dann bitte ausfüllt und in der 
Geschäftsstelle abgebt. 
 

TuS-Geschäftsstelle  
Everswinkeler Straße 51 
48231 Warendorf 
Tel.: 02581 46307 
tus-freckenhorst@t-online.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung 

 
Um eine Spielberechtigung zu erlangen, muss ein schriftlicher Antrag ausgefüllt werden (2). 
 
Das Geburtsdatum der Spielerin bzw. des Spielers muss dann auf dem Formular durch das 
Einwohnermeldeamt bestätigt werden (s.a. Hinweis „Erstausstellung Juniorinnen oder Junioren“). 
Das muss bitte jeder selbst im Bürgerbüro in Freckenhorst oder Warendorf erledigen: 
 

Bürgerbüro Freckenhorst 
im ehemaligen Rathaus, Everswinkeler Straße 7, 48231 Warendorf 

Mittwoch: 14:00 - 18:00 Uhr 
 

Bürgerbüro Warendorf 
im Gebäude der Stadtverwaltung, Lange Kesselstraße 4-6, 48231 Warendorf 

Montag bis Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr 
Freitag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr 

 
Damit eine Beantragung der Spielberechtigung durch den Verein durchgeführt werden kann, muss 
außerdem noch die Einwilligung zur Adressweitergabe erklärt werden (3). Eine Zustimmung zur 
Nutzung der Adressdaten der Spielerin bzw. des Spielers für Marketingzwecke (Ankreuzfeld) ist dabei 
entbehrlich. 
Außerdem ist die Vollmacht zur Autorisierung DFBnet Pass Online auszustellen (4). Pass Online ist 
Bestandteil des DFBnet Passwesens und bietet in erster Linie die Möglichkeit, aktuelle 
Spielberechtigungen online abzufragen. Dadurch entfallen z.B. langwierige Postwege. 
 
Den vollständig ausgefüllten Antrag (2) mit Stempel vom Bürgerbüro und ein Passbild neueren 
Datums sowie die Einwilligung (3) und die Vollmacht (4) gebt ihr dann bitte in der 
TuS-Geschäftsstelle ab. 
Das Foto (kommt später in den Spielerpass) kann auch selbst gemacht sein, muss aber Passbildgröße 
(ca. 3,5 cm × 4,5 cm) haben und auf der Rückseite mit dem Namen der Spielerin bzw. des Spielers 
versehen werden. 
 
Spielerinnen oder Spieler zwischen 10 und 18 Jahren, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft 
besitzen, müssen zusätzlich zu den genannten Dokumenten noch folgende Dokumente vorweisen: 
- Zusatzerklärung („To Player´s Parents- Dokument) 
- beidseitige Kopie von der Geburtsurkunde/Reisepass/ Pass vom Kind 
- beidseitige Kopie der Pässe (wenn möglich) beider Eltern 
- Bescheinigung vom Einwohnermeldeamt, dass die Eltern vor Ort gemeldet sind. 
 
Die Kosten für die Beantragung und den Spielerpass übernimmt der TuS Freckenhorst.  
Der Spielerpass verbleibt beim Verein. 


